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1895 Fortuna
Das Magazin zum Saisonauftakt 2026/2027

*Nur für Sammelseiten	 Preise in Euro zzgl. MwSt.

03. August 2026
29. Juni 2026
06. Juli 2026
15.000 Exemplare
Ein Jahr
Regionaler Pressegrosso (Buch- und Zeitschriftenhandel), 
Bahnhöfe, Flughäfen, Gaststätten, Hotels und sonstige
6,00 €
ca. 120 Seiten
210 mm × 280 mm 
Umschlag:  Bogenoffsetdruck, 4/4-fbg. Euroskala und 
Dispersionslack matt auf den Umschlagaußenseiten  
200 g/m² h'frei satiniert Bilderdruck
Inhalt: Rollenoffsetdruck, 4/4-fbg. Euroskala
80 g/m² l'h'h' matt gestrichen Steinbeis Select

Dateiformate: 
Ausschließlich EPS / PDF mit eingebundenen Schriften und Grafiken als JPGs oder TIFFs mit einer Mindestauflösung von 300 dpi. Nur in absoluten Ausnahmefällen 
und nach vorheriger telefonischer Absprache werden generische Dateien entgegengenommen. Dabei ist besonders zu beachten, dass alle Schriften in Pfade 
umgewandelt wurden und Bilddaten ebenfalls eine Mindestauflösung von 300 dpi aufweisen. Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen gelieferten Anzeigen in 
Breite und Höhe der Preisliste entsprechen (Satzspiegel oder im Anschnitt). Für die Übermittlungsqualität wird keine Garantie übernommen. Alle Daten müssen 
zwingend im CMYK-Modus geliefert werden. Farbprofil: PSO MFC Paper (ECI) (FOGRA41). Gestaltete Dokumente aus Word, Powerpoint oder sonstigen nicht gängi-
gen Programmen können nicht verarbeitet werden. Wir behalten uns vor, zusätzliche Layout- und Bildbearbeitung sowie die Anfertigung druckfähiger PDF-Daten in 
Rechnung zu stellen.

AnzeigenpreiseErscheinungstermin:	
Anzeigenschluss:	
Druckunterlagenschluss:
Startauflage:	
Gültigkeitsdauer:	
Distribution:	

Copypreis:	
Umfang:	
Format:	
Papier:	�

Format s/w 4c

2/1 3.980 ,– 5.450 ,–

1/1 2.090 ,– 2.830 ,–

1/2 1.250 ,– 1.720 ,–

1/3 830 ,– 1.300 ,–

1/4 670 ,– 1.040 ,–

1/8* 360 ,– 520 ,–

Umschlagseiten (4c)

U2 3.940 ,– U3 3.680 ,– U4 4.200 ,–
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Anzeigenformate Print

Nachlässe und Zuschläge

Malstaffel	 Mengenstaffel
	 3 	Anzeigen 	  5 %	 2	 Seiten	 10 % 
	 6 	Anzeigen 	 10 %	 4	 Seiten	 15 % 
	10 	Anzeigen 	 20 %	 5	 Seiten	 20 % 
					  
Zuschläge� Anschnitt und Bunddurchdruck: 
� +10 % auf den 4c-Preis

Beilagen	�  49 €/Tsd.

Beikleber	 (Postkarten, Formate, Umfang 
und Warenproben etc.) Preis auf Anfrage

Titelbelegung und 
Sonderwerbeformen� auf Anfrage

*Platzierung nach Absprache

 S. Satzspiegelformate
 A. �Anschnittformate: zzgl. 5 mm Beschnittzugabe an allen angeschnittenen Seiten. 

Alle anschnittgefährdeten Text- und Bildelemente mindestens 8 mm vom 
Beschnitt entfernt platzieren.

alle Angaben Breite × Höhe in mm

1/1 Seite
S. 188 × 230
A. 210 × 280

1/3 Seite quer
S. 188 × 75
A. 210 × 105

1/3 Seite hoch
S. 60 × 230
A. 71 × 280

1/4 Seite eck
S. 92 × 112,5

1/8 Seite eck
S. 92 × 54

1/2 Seite quer
S. 188 × 112,5
A. 210 × 145

1/2 Seite hoch
S. 92 × 230
A. 103 × 280

1/1

1/2

1/3 1/4
1/8



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Fremdbeilagen in Zeitungen und 
Zeitschriften
	 1.	�„Anzeigenauftrag“ im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines 
Werbungtreibenden oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zweck der 
Verbreitung.

	 2.	�Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach 
Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf 
einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit 
Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der 
in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird.

	 3.	�Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der 
in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

	 4.	�Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, 
so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme ent-
sprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die 
Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des Verlages beruht.

	 5.	�Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis 
entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet.

	 6.	�Aufträge und Anzeigen und Fremdbeilagen, die erklärtermaßen ausschließlich in 
bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der 
Druckschrift veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag einge-
hen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Rubrizierte Anzeigen werden in 
der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass diese der ausdrücklichen Vereinbarung 
bedarf.

	 7.	�Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar 
sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich 
gemacht.

	 8.	�Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 
Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der tech-
nischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages 
abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch 
für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben 
werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach Vorlage eines Musters der 
Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung 
beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift erwecken 
oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 
Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

	 9.	�Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen 
oder der Beilagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete 
oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der 
Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der 
durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

10.	�Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei 
unvollständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist 
verstreichen oder ist die Ersatzanzeige nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber 
ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. 
Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei 
Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer 
Auftragserteilung – ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit 
der Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens 
und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage zu zahlende Entgelt. Dies gilt 
nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines gesetzlichen Vertreters 
und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 
Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für die grobe 
Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten 
die Haftung für grobe Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren 
Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Reklamationen 

müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von vier Wochen 
nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend gemacht werden.

11.	�Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber 
trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der 
Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

12.	�Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige 
übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

13.	�Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlungen leistet, wird die Rechnung sofort, 
möglichst aber vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die 
Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung 
an laufenden Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist 
oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden 
nach der Preisliste gewährt.

14.	�Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten 
berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufen-
den Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit 
des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines 
Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von 
dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen.

15.	�Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art 
und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder 
vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, 
so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die 
Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

16.	�Kosten für die Anfertigung bestellter Druckunterlagen sowie für vom Auftraggeber 
gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter 
Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

17.		�Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein 
Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des 
mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage oder – wenn eine Auflage nicht 
genannt ist – die durchschnittlich verkaufte (bei Fachzeitschriften gegebenenfalls 
die durchschnittlich tatsächlich verbreitete) Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preisminderung 
berechtigter Mangel, wenn sie�  
bei einer Auflage bis zu	   50 000 Exemplaren 20 %	  
bei einer Auflage bis zu	 100 000 Exemplaren 15 %	  
bei einer Auflage bis zu	 500 000 Exemplaren 10 %	  
bei einer Auflage über	 500 000 Exemplaren 5% 0 	   
beträgt.�  
Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, 
wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurück-
treten konnte.

18.	�Bei Chiffre-Anzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige 
Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. 
Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffre-Anzeigen werden nur auf dem normalen 
Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffre-Anzeigen werden vier Wochen 
aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. 
Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu verpflichtet zu sein. 
Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, 
die eingehenden Angebote zur Ausschaltung von Missbrauch des Chiffre-Dienstes 
zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und 
Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht verpflichtet.

	19.	�Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages.

20.	�Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages.
		� Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der 
Sitz des Verlages. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend 
gemacht werden, bestimmt sich der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren 

Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch 
bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der 
Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des 
Verlages vereinbart.

		 Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages
		 1. �Für rechtzeitige Lieferung der Druckunterlagen ist der Werbungtreibende verant-

wortlich. Die Rückgabe erfolgt im allgemeinen nur auf besonderen Wunsch und 
auf dem einfachen Postweg.

		 2. �Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen bzw. bei fernmündlich veranlassten 
Änderungen wird keine Haftung für die Richtigkeit der Wiedergabe übernommen.

		 3. �Zusätzliche mündliche Vereinbarungen erhalten erst durch schriftliche Bestätigung 
der Anzeigenverwaltung Gültigkeit.

		 4. �Mit der Erteilung eines Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die Allgemeinen 
und die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen sowie die Preisliste des Verlages an. 
Bei privaten Anzeigenaufträgen gilt dies, wenn der Auftraggeber nach Hinweis 
auf die Anwendung der Geschäftsbedingungen den Auftrag ohne Widerspruch 
erteilt. Die Zusätzlichen Geschäftsbedingungen gehen den Allgemeinen Geschäfts
bedingungen vor.

		 5. �Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche 
Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. 
Dem Auftraggeber obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die 
diesen aus der Ausführung des Auftrages, auch wenn er sistiert sein sollte, gegen 
den Verlag erwachsen. Der Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen 
daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen 
sistierte Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keinerlei Ansprüche 
gegen den Verlag zu. Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt der Anzeigentexte die geschäftsübliche 
Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irregeführt oder 
getäuscht wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, 
die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächlichen 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach 
Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs.

		 6. �Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unrichtigem oder unvollständigem 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder Ersatzanzeige, aber 
nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Wenn 
bei Wiederholungsanzeigen der gleiche Fehler unterläuft, ohne dass dieser nach 
dem ersten Auftreten durch den Auftraggeber sofort reklamiert wurde, erkennt 
der Verlag einen Ausgleichsanspruch nur für eine Anzeige an. Erscheint eine ver-
einbarte Ersatzanzeige nicht in angemessener Frist oder erneut nicht einwandfrei, 
kann der Auftraggeber von dem Vertrag zurücktreten. Weitergehende Schaden
ersatzansprüche bei Anzeigen, sowie Schadenersatzanzeigen bei Beilagen, gleich 
aus welchem Rechtsgrunde, sind ausgeschlossen, es sei denn, es läge Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter des Verlages oder seiner leitenden 
Angestellten vor. Soweit es die Gesetze zwingend vorsehen, haftet der Verlag auch 
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit seiner Erfüllungshilfen. Eine Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist in jedem Fall ausgeschlossen. Der Schadensersatz ist der 
Höhe nach, soweit dies gesetzlich zulässig ist, in erster Linie auf eine Ersatzanzeige, 
hilfsweise auf den Wert der Anzeige, bei Beilagen auf den Herstellungswert der 
Beilagen beschränkt.

		 7. �Neue Anzeigenpreise treten mit dem aus der Preisliste ersichtlichen Zeitpunkt in 
Kraft. Dies gilt auch für laufende Rahmenverträge (Abschlüsse) und Anzeigen
aufträge). Für Einzelaufträge, die vor Bekanntgabe der neuen Preisliste erteilt 
wurden, gilt der alte Preis, sofern die Anzeige oder Beilage innerhalb von vier 
Monaten erscheinen soll.

		 8. �Die gewerbliche Verwertung von Zuschriften auf Anzeigen durch Dritte ist nicht 
gestattet.

		 9. �Die Werbungsmittler sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und 
Abrechnungen mit den Werbetreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 
Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder 
ganz noch teilweise weitergegeben werden.

		 10. �Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach 
Erscheinen der jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere 
Vereinbarung getroffen worden ist.


